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ordnung  
 
 
A Problem 
 
I. § 3 Abs. 2 TIntG regelt ein Veranschlagungsgebot. Danach stellt das Land jährlich durch 
das für Integration zuständige Ministerium zur Förderung der landesweiten integrationspo-
litischen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von mindestens 
130 000 000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen der Neuausrichtung der Fördermittel in An-
passung der Strukturen an die haushaltswirtschaftlichen Spielräume auf Basis einer 
Schwerpunktsetzung der Landesregierung im Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 bedarf 
es einer Anpassung des § 3 Abs. 2 TIntG für das Haushaltsjahr 2025.  
 
II. Die Änderung der Landeshaushaltsordnung umfasst im Wesentlichen die zeitliche Be-
grenzung von Selbstbewirtschaftungsmitteln (§ 15 Absätze 3 und 4) und die Spezifizierung 
in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen und mittelgroßen privatrecht-
lichen Unternehmen in öffentlicher Hand (§ 65 Absatz 1 Nummer 4). Alle weiteren Ände-
rungen sind redaktioneller Natur.  
 
Zur Einführung von § 15 Absätze 3 und 4 - zeitlichen Begrenzung von Selbstbewirtschaf-
tungsmitteln: 
 
Selbstbewirtschaftungsmittel sind Haushaltsmittel, die über das laufende Haushaltsjahr hin-
aus zur Verfügung stehen. Eine Veranschlagung von Ausgaben zur Selbstbewirtschaftung 
im Haushaltsplan setzt voraus, dass durch die Selbstbewirtschaftung eine sparsame Be-
wirtschaftung gefördert wird gemäß § 12 Absatz 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes i. V. 
m. § 15 Absatz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung. Selbstbewirtschaftungsmittel gelten 
mit der Zuweisung an die beteiligten Stellen unabhängig von der tatsächlichen Zahlung 
nach § 15 Absatz 2 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung im Landeshaushalt als verausgabt. 
 
Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden, könnten den Charakter von Dau-
erfonds neben den für das laufende Haushaltsjahr parlamentarisch bewilligten Haushalts-
mitteln annehmen, da sie mit ihrer Zuweisung als für den Haushalt verausgabt gelten und 
den mittelbewirtschaftenden Stellen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen. Um einer 
derartigen Entwicklung entgegen zur wirken, ist eine zeitliche Begrenzung von Selbstbe-
wirtschaftungsmitteln und die damit einhergehende Änderung von § 15 der Landeshaus-
haltsordnung notwendig. 
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Zur Anpassung von § 65 Absatz 1 Nummer 4 - Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen 
und mittelgroßen privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand: 
 
Der europäische Gesetzgeber hat mit der RICHTLINIE (EU) 2022/2464 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2022 umfangreiche Vorga-
ben für die Mitgliedstaaten bezüglich einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für bestimmte 
Unternehmen erlassen. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, diese Vorgaben im 
Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs umzusetzen.  
 
Aufgrund der o.g. Richtlinie und der in diesem Zusammenhang erforderlichen Umsetzung 
in nationales Recht ist unter anderem für große Kapitalgesellschaften eine umfangreiche 
Erweiterung des Lageberichts vorgesehen. Zukünftig muss von den betroffenen Unterneh-
men dort neben der Darstellung von Geschäftsverlauf und finanziellem Ergebnis auch zur 
Nachhaltigkeitsleistung berichtet werden. Große Kapitalgesellschaften verfügen aufgrund 
ihrer Größe über Kapazitäten, diese umfangreichen Vorgaben umzusetzen. Für kleine und 
mittelgroße privatrechtliche Unternehmen in öffentlicher Hand (kmU) sieht der Europäische 
Gesetzgeber zukünftig eigene – an die Leistungsfähigkeit angepasste – Vorgaben vor. Auf-
grund der aktuellen Formulierung des § 65 Absatz 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung 
würden auch die kmU zur erweiterten Berichtspflicht verpflichtet werden, was zu einem un-
verhältnismäßig hohen zusätzlichen personellen und finanziellen Aufwand führt, der mög-
lichst vermieden werden soll. Die bisherige Formulierung in § 65 Absatz 1 Nr. 4 der Lan-
deshaushaltsordnung muss daher angepasst werden.  
 
B Lösung 
 
I. Im Rahmen der Neuausrichtung der Fördermittel in Anpassung der Strukturen an die 
haushaltswirtschaftlichen Spielräume auf Basis einer Schwerpunktsetzung der Landesre-
gierung im Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 wird § 3 Abs. 2 TIntG für das Haushalts-
jahr 2025 dispensiert. 
 
II. Verabschiedung des Sechsten Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung. 
 
Zur Einführung von § 15 Absätze 3 und 4 – zeitliche Begrenzung von Selbstbewirtschaf-
tungsmitteln: 
 
Es werden in § 15 die neuen Absätze 3 und 4 eingefügt, welche die zeitliche Begrenzung 
von Selbstbewirtschaftungsmitteln und eine Ausnahme normieren.  
 
Die Regelung in § 15 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung sieht vor, dass Ausgaben zur 
Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden können, wenn hierdurch eine sparsame Bewirt-
schaftung gefördert wird. Sie stehen, anders als andere veranschlagte Ausgabemittel, über 
das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Eine Begrenzung des Zeitraums, in dem 
die Mittel weiterhin zur Verfügung stehen, sieht die Landeshaushaltsordnung bislang nicht 
vor. Um den Aufwuchs des Bestands von nicht oder nicht zeitnah genutzten Ausgabemitteln 
zur Selbstbewirtschaftung wirksam zu begrenzen und wieder der parlamentarischen Ent-
scheidung über die Verwendung der Ausgabemittel zuzuführen, ist der Zeitraum, der für die 
Verwendung der Ausgabemittel zur Verfügung steht, festzulegen. Dies wird mit dem neuen 
Absatz 3 umgesetzt.  
 
Satz 1 legt hier die Grundregel zur zeitlichen Begrenzung fest.  
Satz 2 sieht die Rückführung dieser Mittel in den Haushalt vor. Für den aktuellen Bestand 
der Selbstbewirtschaftungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 2024 ist nach Satz 2 vor-
gesehen, diese spätestens im Haushaltsjahr 2029 in den Haushalt zurückzuführen. 
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Satz 3 sieht vor, dass die näheren Regelungen zur Umsetzung des § 15 im jährlichen Haus-
haltsgesetz festzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Ausnahmen im Rahmen von Bau-
maßnahmen, deren Umsetzung nicht immer in dem Zeitrahmen nach Satz 1 erfolgen kann. 
Es gilt ebenso für Maßnahmen, die von der Europäischen Union und dem Bund zeitlich 
befristet mitfinanziert werden und die dabei eigene Förder- und Ausfinanzierungszeiträume 
vorgeben. 
 
Eine Ausnahme von der zeitlichen Begrenzung gilt gemäß Absatz 4 für in der Anlage zum 
Haushaltsgesetz aufgeführten Sonderabgaben im Verantwortungsbereich des Landesge-
setzgebers. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung besondere 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für Sonderabgaben mit Finanzierungszweck entwickelt, de-
ren Erfüllung die Vereinbarkeit der Sonderabgaben mit den grundlegenden Prinzipien der 
Finanzverfassung sicherstellen soll. Sie gelten für den Bund wie für die Länder. Der Ge-
setzgeber darf sich der Abgabe nur im Rahmen der Verfolgung eines Sachzwecks bedie-
nen, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht. Mit einer Sonderabgabe darf nur 
eine homogene Gruppe belegt werden, die in einer spezifischen Beziehung zu dem mit der 
Abgabenerhebung verfolgten Zweck steht. Das Abgabenaufkommen muss gruppennützig 
verwendet werden. Eine zeitliche Begrenzung der Mittelverwendung - wie in dem neuen 
Absatz 3 für Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen - muss daher für diese Art zweckge-
bundener Mittel ausgeschlossen werden 
 
Zur Anpassung von § 65 Absatz 1 Nummer 4 – Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen 
und mittelgroßen privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand: 
 
In § 65 Absatz 1 Nummer 4 wird ein neuer Satz eingefügt, der die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung kmU normiert.  
 
Danach richtet sich die Nachhaltigkeitsberichtserstattung und dessen Prüfung von kmU al-
lein nach dem Gesellschaftsvertrag, soweit nicht gesetzliche Vorschriften unmittelbar an-
wendbar sind. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Durch die vorgesehene Änderung des TIntG sind die im Haushaltsentwurf 2025 erfolgten 
Veranschlagungen von Ausgaben bei Kap. 07 080 nicht betroffen. 
 
Mit der Änderung der Landeshaushaltsordnung sind keine zusätzlichen Kosten verbunden. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

 
Zur Änderung des § 3 Absatz 2 TIntG – Dispens für das Jahr 2025 
 
Durch die vorgesehene Änderung zum TIntG sind die erfolgten Veranschlagungen von Aus-
gaben bei Kap. 07 080 im Haushaltsentwurf 2025 nicht betroffen. Unmittelbare finanzielle Aus-
wirkungen durch diese Änderung auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 
und Gemeindeverbände ergeben sich daher nicht.  
 
Zur Einführung von § 15 Absatz 3 – zeitliche Begrenzung von Selbstbewirtschaftungsmit-
teln: 
 
Keine. 
 
Zur Anpassung von § 65 Absatz 1 Nummer 4 – Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen 
und mittelgroßen privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand: 
 
Auf kommunaler Ebene sind die Voraussetzungen, nach denen sich das Land an der Grün-
dung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an einem beste-
henden Unternehmen in einer solchen Rechtsform beteiligen darf in § 108 Abs. 1 Nr. 8 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) geregelt. Demnach muss 
gesellschaftsvertraglich nur geregelt sein, dass der Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt und geprüft wird (u.a. 
vereinfachte Gewinn- und Verlustrechnung, Wegfall eines Lageberichtes). Es gelten somit 
für kmU nicht die strengeren Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Eine derart weit-
gehende Lockerung ist nicht beabsichtigt, da dies zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand 
auf Landesebene führt. Diese Vorgehensweise entspricht der Verfahrensweise auf Bun-
desebene und der übrigen Länder.  
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch die vorgesehene Änderung zum TIntG sind die erfolgten Veranschlagungen von Aus-
gaben bei Kap. 07 080 im Haushaltsentwurf 2025 nicht betroffen. Unmittelbare finanzielle 
Auswirkungen durch diese Änderung auf die Unternehmen und die privaten Haushalte er-
geben sich daher nicht.  
 
Die Änderung der Landeshaushaltsordnung hat keine finanziellen Auswirkungen auf die 
privaten Haushalte. 
 
Zur Anpassung von § 65 Absatz 1 Nummer 4 – Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen 
und mittelgroßen privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand: 
 
Kleine und mittelgroße privatrechtliche Unternehmen in öffentlicher Hand werden von der 
umfangreichen Nachhaltigkeitsberichterstattung für große Kapitalgesellschaften entlastet. 
Die Änderung führt daher zu einem geringeren Aufwand im Vergleich zur bisherigen Fas-
sung.  
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Änderungsgesetz bietet keinen Anlass für die Annahme geschlechtsdifferenzierter 
Auswirkungen. 
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I  Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeits-
strategie NRW) 

 
Die Anpassung von § 65 LHO beruht auf der Umsetzung der EU RICHTLINIE 2022/2464 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2022 und ist 
somit im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie NRW auszulegen. Alle weiteren Änderungen 
haben keinen Einfluss auf nachhaltige Entwicklungen.  
 
J Auswirkung auf Menschen mit Behinderungen 

 
Keine. 
 
K Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Ver-

waltung (E-Government-Check) 
 

Keine. 
 
L Befristung 
 
Das Gesetz ändert mit der Landeshaushaltsordnung ein unbefristetes Stammgesetz. Eine 
Befristung ist daher nicht erforderlich. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 

Förderung  
der gesellschaftlichen Teilhabe und In-

tegration in Nordrhein-Westfalen  
und zur Sechsten Änderung der Landes-

haushaltsordnung  
 

  

Artikel 1 
Änderung des Teilhabe- und  

Integrationsgesetzes 

 
Das Gesetz zur Förderung der gesellschaft-
lichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-
Westfalen vom 25. November 2021 (GV. 
NRW. 2021 S. 1213a) wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem § 3 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz zur Förderung der  

gesellschaftlichen Teilhabe und  
Integration 

in Nordrhein-Westfalen  
(Teilhabe- und Integrationsgesetz – 

TIntG) 
 

§ 3 
Verwirklichung der Teilhabe- und Integ-

rationsgrundsätze 
 
 
(1) Die Behörden des Landes richten ihr Ver-
waltungshandeln an dem Teilhabe- und In-
tegrationsverständnis nach § 1 und den Teil-
habe- und Integrationsgrundsätzen nach § 2 
aus. Die Gemeinden und Gemeindever-
bände können sich im Rahmen der kommu-
nalen Selbstverwaltung, ihrer jeweiligen fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit und nach Maß-
gabe der Gesetze an den Inhalten der §§ 1 
und 2 orientieren. 
 
(2) Jährlich stellt das Land durch das für In-
tegration zuständige Ministerium zur Förde-
rung der landesweiten integrationspoliti-
schen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen 
Mittel in Höhe von mindestens 130 000 000 
Euro zur Verfügung. Daraus sind die Kom-
munalen Integrations-zentren, das Kommu-
nale Integrationsmanagement, die Integrati-
onspauschalen des Landes, die Integration-
sagenturen und Servicestellen zur Antidiskri-
minierung, ausgewählte Organisationen von 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
und weitere institutionelle Förderungen zu fi-
nanzieren. Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine 
Fortschreibung des Jahresansatzes nach 
Satz 1 entsprechend der Tarifsteigerung der 
Bekanntmachung des für Finanzen 
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„Die Sätze 1 bis 4 sind im Jahr 2025 nicht 
anzuwenden.“ 
 

zuständigen Ministeriums „Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder vom 
12. Oktober 2006“ vom 8. November 2006 
(MBl. NRW. S. 696) zu 80 Prozent und der 
Verbraucherpreisindexentwicklung für Woh-
nung, Wasser, Strom, Gas und andere 
Brennstoffe gemäß Verbraucherpreis-index 
für Deutschland des Statistischen Bundes-
amtes zu 20 Prozent. Die Aufteilung der Mit-
tel ergibt sich aus dem Gesetz über die Fest-
stellung des Haushaltsplans des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
(3) Das für Integration zuständige Ministe-
rium fördert themenspezifische sowie inno-
vative Vorhaben und Projekte zur Fortent-
wicklung von Teilhabe und Integration. 
 
(4) Die Gemeinden erhalten bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 15 Unterstützung sei-
tens des Landes durch Integrationspauscha-
len nach § 17. 
 
(5) Ein Anspruch einzelner Gemeinden und 
Gemeindeverbände, einzelner Träger der 
Wohlfahrtspflege, einzelner freier Träger 
oder sonstiger integrationspolitischer Ak-
teure auf Mittel nach den Absätzen 2 und 3 
besteht nicht. Subjektiv-öffentliche Rechte 
werden mit diesem Gesetz nicht begründet. 
Die Integrationspauschalen nach § 17 sind 
davon ausgenommen. Die Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände nach diesem Ge-
setz ist mit Ausnahme der Aufnahme und Be-
treuung besonderer Einwanderergruppen 
gemäß § 15 wie bisher eine freiwillige Auf-
gabe. 
 
(6) Das Land fördert gezielt die interkulturelle 
Kompetenz seiner Beschäftigten mit dem 
Ziel, sie in die Lage zu versetzen, 
 
1.  diskriminierungsfrei, diversitätsbewusst 

und kultursensibel zu handeln und 
2.  im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeit auf 

die Realisierung von Teilhabe- und 
Chancengerechtigkeit hinzuwirken und 
Diskriminierungen und Ausgrenzungen 
entgegenzuwirken. 

 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=8066&vd_back=N696&sg=0&menu=0
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Auf die verbindliche Berücksichtigung von in-
terkultureller Kompetenz und Rassismus-
sensibilität ist im Rahmen von Aus-, Fort- 
und beruflicher Weiterbildung der Beschäf-
tigten hinzuwirken. 
 
(7) Integrationsspezifische Entscheidungen 
und konzeptionelle Entwicklungen sollen den 
verschiedenen Lebenssituationen und Be-
darfen der Menschen mit Einwanderungsge-
schichte Rechnung tragen. Dabei sind insbe-
sondere unterschiedliche Auswirkungen auf 
die Geschlechter und sexuellen Identitäten 
und die spezifischen Bedürfnisse von Fami-
lien, älteren Menschen, Menschen mit Be-
hinderung und von Kindern und Jugendli-
chen mit Einwanderungsgeschichte auch un-
ter Berücksichtigung von Mehrfachdiskrimi-
nierungen zu beachten sowie Bereiche wie 
Tod und Bestattungen miteinzubeziehen. 
Landesgeförderte integrations- und teil-ha-
bebezogene Angebote richten sich grund-
sätzlich an alle Menschen, unabhängig von 
ihrem Aufenthaltsstatus. Eine Ausrichtung 
der Landesförderung auf besondere Ziel-
gruppen mit Einwanderungsgeschichte ist 
bei Vorliegen besonderer Sachgründe zuläs-
sig. 
 
(8) Das Land schafft und unterstützt in sei-
nem Zuständigkeitsbereich fach- und be-
reichsüber-greifende Strukturen und Maß-
nahmen zur Realisierung von Chancenge-
rechtigkeit und zur umfassenden Teilhabe 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 2. 
 
(9) Es ist insbesondere durch Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen die Vermittlung 
wichtiger Kenntnisse und Fähigkeiten für 
Teilhabe und Integration im Sinne des § 1 zu 
fördern. 
(10) Die Landesregierung richtet beim für In-
tegration zuständigen Ministerium einen Bei-
rat für Teilhabe und Integration ein. Dieser 
berät und unterstützt das Land bei integrati-
onspolitischen Fragestellungen. Die für In-
tegration zuständige Ministerin oder der für 
Integration zuständige Minister hat den Vor-
sitz. Für den Beirat für Teilhabe und Integra-
tion wird eine Geschäftsstelle beim für In-
tegration zuständigen Ministerium eingerich-
tet. Der Beirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 
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Artikel 2 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

 
Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV. 
NRW. S. 431) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Die allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften zu diesem Gesetz sowie zur 
vorläufigen und endgültigen Haushalts- 
und Wirtschaftsführung erlässt das für 
Finanzen zuständige Ministerium.“ 

 

  
Landeshaushaltsordnung (LHO) 

 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Verwaltungsvorschriften 

 
(1) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zur vorläufigen und endgültigen Haushalts- 
und Wirtschaftsführung erlässt das Finanz-
ministerium. 
 
 
(2) Bei den allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zu diesem Gesetz beteiligt das Fi-
nanzministerium die zuständigen Ministe-
rien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13 
Einzelpläne, Gesamtplan,  

Gruppierungsplan 
 
(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Ein-
zelplänen und dem Gesamtplan. 
 
(2) Die Einzelpläne enthalten die Einnah-
men, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen eines einzelnen Verwaltungszweigs 
oder bestimmte Gruppen von Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen. Die Einzelpläne sind in Kapitel und Titel 
einzuteilen. Die Einteilung in Titel richtet sich 
nach Verwaltungsvorschriften über die Grup-
pierung der Einnahmen und Ausgaben des 
Haushaltsplans nach Arten (Gruppierungs-
plan). 
 
(3) In dem Gruppierungsplan sind mindes-
tens gesondert darzustellen 
 
1.  bei den Einnahmen: Steuern, Verwal-

tungseinnahmen, Einnahmen aus Ver-
mögensveräußerungen, Darlehens-
rückflüsse, Zuweisungen und Zu-
schüsse, Einnahmen aus Krediten, 
wozu nicht Kredite zur Aufrechterhal-
tung einer ordnungsmäßigen 
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2. § 13 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt ge-

ändert:  
 
 
 
 
 
 

a)  In Nummer 3 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

 
b)  Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
 

„4. eine Berechnung der nach den 
§§ 18 bis 18h zulässigen Kre-
ditaufnahme und der erforderli-
chen Tilgung (Konjunkturkom-
ponente).“ 

 

Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungs-
kredite) zählen, Entnahmen aus Rückla-
gen; 

2.  bei den Ausgaben: Personalausgaben, 
sächliche Verwaltungsausgaben, Zins-
ausgaben, Zuweisungen an Gebietskör-
perschaften, Zuschüsse an Unterneh-
men, Tilgungsausgaben, Schulden-
diensthilfen, Zuführungen an Rückla-
gen, Ausgaben für Investitionen. Ausga-
ben für Investitionen sind Ausgaben für 

 
a)  Baumaßnahmen, 
b)  den Erwerb von beweglichen Sa-

chen, soweit sie nicht als sächliche 
Verwaltungsausgaben veran-
schlagt werden, 

c)  den Erwerb von unbeweglichen Sa-
chen, 

d)  den Erwerb von Beteiligungen und 
sonstigem Kapitalvermögen, von 
Forderungen und Anteilsrechten an 
Unternehmen, von Wertpapieren 
sowie für die Heraufsetzung des 
Kapitals von Unternehmen, 

e)  Darlehen, 
f)  die Inanspruchnahme aus Gewähr-

leistungen, 
g)  Zuweisungen und Zuschüsse zur 

Finanzierung von Ausgaben für die 
in den Buchstaben a bis f genann-
ten Zwecke. 

 
(4) Der Gesamtplan enthält 
 
1.  eine Zusammenfassung der Einnah-

men, Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen der Einzelpläne (Haus-
haltsübersicht), 

2.  eine Berechnung des Finanzierungssal-
dos (Finanzierungsübersicht), 

3. eine Darstellung der Einnahmen aus 
Krediten und der Tilgungsausgaben 
(Kreditfinanzierungsplan). 

 
 
 
 
 
 
 
Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus einer 
Gegenüberstellung der Einnahmen mit 
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Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom 
Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen 
sowie der Einnahmen aus Überschüssen ei-
nerseits und der Ausgaben mit Ausnahme 
der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kre-
ditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und 
der Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetra-
ges andererseits. 

 
3.  Dem § 15 werden folgende Absätze 3 

und 4 angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Selbstbewirtschaftungsmittel sind 

für die jeweilige Zweckbestimmung über 
das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende 
des auf die Bildung folgenden dritt-
nächsten Haushaltsjahres verfügbar. 
Mit Ablauf dieses Zeitraums sind die 
Mittel in den Haushalt zurückzuführen. 
Die am 31. Dezember 2024 nicht 

 § 15 
Bruttoveranschlagung, Selbstbewirt-

schaftungsmittel 
 
(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in 
voller Höhe und getrennt voneinander zu 
veranschlagen. Dies gilt nicht für die Veran-
schlagung der Einnahmen aus Krediten am 
Kreditmarkt und der hiermit zusammenhän-
genden Tilgungsausgaben. Darüber hinaus 
können Ausnahmen im Haushaltsgesetz 
oder im Haushaltsplan zugelassen werden, 
insbesondere für Nebenkosten und Neben-
erlöse bei Erwerbs- oder Veräußerungsge-
schäften. Ferner kann das Finanzministe-
rium zulassen, dass Beträge, die von einer 
Verwaltung zugunsten anderer Verwaltun-
gen oder Dritter verauslagt worden sind, bei 
ihrer Erstattung von der Ausgabe abgesetzt 
werden können. In den Fällen des Satzes 3 
ist die Berechnung des veranschlagten Be-
trages dem Haushaltsplan als Anlage beizu-
fügen oder in die Erläuterungen aufzuneh-
men. 
 
(2) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaf-
tung veranschlagt werden, wenn hierdurch 
eine sparsame Bewirtschaftung gefördert 
wird. Selbstbewirtschaftungsmittel stehen 
über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur 
Verfügung. Bei der Bewirtschaftung aufkom-
mende Einnahmen fließen den Selbstbewirt-
schaftungsmitteln zu. Bei der Rechnungsle-
gung ist nur die Zuweisung der Mittel an die 
beteiligten Stellen als Ausgabe nachzuwei-
sen. 
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verausgabten Selbstbewirtschaftungs-
mittel stehen bis zum 31. Dezember 
2028 zur Verfügung und sind im Haus-
haltsjahr 2029 zurückzuführen. Das 
Weitere, insbesondere Ausnahmen für 
Baumaßnahmen und Komplementärfi-
nanzierungen von Fördermitteln der Eu-
ropäischen Union und des Bundes, re-
gelt das Haushaltsgesetz.  

 
(4) Absatz 3 gilt nicht für die in der An-
lage zum Haushaltsgesetz aufgeführten 
Sonderabgaben im Verantwortungsbe-
reich des Landesgesetzgebers.“ 

 

4.  § 33 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 „Der Entwurf ist bis zum Ende des 

Haushaltsjahres einzubringen und vom 
Landtag zu verabschieden.“ 

 

 § 33 
Nachtragshaushalt 

 
Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und 
zum Haushaltsplan sind die Teile I und II mit 
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass 
sich der Nachtrag auf einzelne Einnahmen, 
Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen 
und Planstellen beschränken kann. Der Ent-
wurf ist bis zum Ende des Haushaltsjahres 
einzubringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. In § 42 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 

„§ 18 Abs. 3" durch die Angabe „§ 18 
Absatz 2“ ersetzt. 

 

 § 42 
Konjunkturpolitisch bedingte  

Maßnahmen 
 
(1) Die Landesregierung beschließt die erfor-
derlichen Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und 
2 und § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und 
des Wachstums der Wirtschaft. 
 
(2) Das Finanzministerium ist ermächtigt, für 
Ausgaben nach Absatz 1 über die für Kredit-
aufnahmen im Haushaltsgesetz festgesetz-
ten Höchstbeträge hinaus weitere Kreditmit-
tel, gegebenenfalls mit Hilfe von Geldmarkt-
papieren, aufzunehmen. Der Höchstbetrag 
wird durch das Haushaltsgesetz bestimmt. 
§ 18 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Die Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung 
des Landtags geleistet werden. Die Zustim-
mung des Landtags gilt als erteilt, wenn er 
sie nicht binnen vier Wochen nach Eingang 
der Vorlage der Landesregierung verweigert 
hat. Die Ausgaben sind wie über- und außer-
planmäßige Ausgaben zu behandeln. 
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6.  § 65 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt 

gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„4. gewährleistet ist, dass der Jahres-
abschluss und der Lagebericht, so-
weit nicht weitergehende gesetzli-
che Vorschriften gelten oder an-
dere gesetzliche Vorschriften ent-
gegenstehen, in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs für große Kapitalgesellschaf-
ten aufgestellt und geprüft werden. 
Hierbei richtet sich die Nachhaltig-
keitsberichterstattung und deren 
Prüfung von kleinen und mittelgro-
ßen Unternehmen allein nach dem 
Gesellschaftsvertrag, soweit nicht 
gesetzliche Vorschriften unmittel-
bar anwendbar sind,“ 

 

 § 65 
Beteiligung 

an privatrechtlichen Unternehmen 
 
(1) Das Land soll sich, außer in den Fällen 
des Absatzes 5, an der Gründung eines Un-
ternehmens in einer Rechtsform des privaten 
Rechts oder an einem bestehenden Unter-
nehmen in einer solchen Rechtsform nur be-
teiligen, wenn 
 
1.  ein wichtiges Interesse des Landes vor-

liegt und sich der vom Land angestrebte 
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher 
auf andere Weise erreichen lässt, 

2.  die Einzahlungsverpflichtung des Lan-
des auf einen bestimmten Betrag be-
grenzt ist, 

3.  das Land einen angemessenen Ein-
fluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder 
in einem entsprechenden Überwa-
chungsorgan erhält, 

4.  gewährleistet ist, dass der Jahresab-
schluss und der Lagebericht, soweit 
nicht weitergehende gesetzliche Vor-
schriften gelten oder andere gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, in ent-
sprechender Anwendung der Vorschrif-
ten des Dritten Buchs des Handelsge-
setzbuchs für große Kapitalgesellschaf-
ten aufgestellt und geprüft werden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  gewährleistet ist, dass die für die Tätig-

keit im Geschäftsjahr gewährten Be-
züge jedes einzelnen Mitglieds der Ge-
schäftsführung, des Aufsichtsrates, des 
Beirates oder einer ähnlichen Einrich-
tung unter Namensnennung, aufgeteilt 
nach erfolgsunabhängigen und erfolgs-
bezogenen Komponenten sowie Kom-
ponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung, im Anhang des 
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Jahresabschlusses gesondert veröf-
fentlicht werden. Ist der Jahresab-
schluss nicht um einen Anhang zu er-
weitern, ist die gesonderte Veröffentli-
chung an anderer geeigneter Stelle zu 
gewährleisten. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für: 
a) Leistungen, die den genannten Mit-

gliedern für den Fall einer vorzeiti-
gen Beendigung ihrer Tätigkeit zu-
gesagt worden sind, 

b) Leistungen, die den genannten Mit-
gliedern für den Fall der regulären 
Beendigung ihrer Tätigkeit zuge-
sagt worden sind, mit ihrem Barwert 
sowie den von der Gesellschaft 
während des Geschäftsjahres hier-
für aufgewandten oder zurückge-
stellten Betrag, 

c)  während des Geschäftsjahres ver-
einbarte Änderungen dieser Zusa-
gen und 

d)  Leistungen, die einem früheren Mit-
glied, das seine Tätigkeit im Laufe 
des Geschäftsjahres beendet hat, 
in diesem Zusammenhang zuge-
sagt und im Laufe des Geschäfts-
jahres gewährt worden sind. 

 
(2) Das zuständige Ministerium hat die Ein-
willigung des Finanzministeriums einzuho-
len, bevor das Land Anteile an einem Unter-
nehmen erwirbt, seine Beteiligung erhöht 
oder sie ganz oder zum Teil veräußert. Ent-
sprechendes gilt bei einer Änderung des 
Nennkapitals oder des Gegenstandes des 
Unternehmens oder bei einer Änderung des 
Einflusses des Landes. Das Finanzministe-
rium ist an den Verhandlungen zu beteiligen. 
 
(3) Das zuständige Ministerium soll darauf 
hinwirken, dass ein Unternehmen, an dem 
das Land unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist, nur mit seiner Zustim-
mung eine Beteiligung von mehr als dem 
vierten Teil der Anteile eines anderen Unter-
nehmens erwirbt, eine solche Beteiligung er-
höht oder sie ganz oder zum Teil veräußert. 
Es hat vor Erteilung seiner Zustimmung die 
Einwilligung des Finanzministeriums einzu-
holen. Die Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3 
und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 gelten 
entsprechend. 
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(4) Das Finanzministerium kann auf die Aus-
übung der Befugnisse nach den Absätzen 2 
und 3 verzichten. 
 
(5) An einer Erwerbs- oder Wirtschaftsge-
nossenschaft soll sich das Land nur beteili-
gen, wenn die Haftpflicht der Genossen für 
die Verbindlichkeiten der Genossenschaft 
dieser gegenüber im voraus auf eine be-
stimmte Summe beschränkt ist. Die Beteili-
gung des Landes an einer Genossenschaft 
bedarf der Einwilligung des Finanzministeri-
ums. Die Grundsätze des Absatzes 1 Num-
mer 5 gelten entsprechend. 
 
(6) Das zuständige Ministerium soll darauf 
hinwirken, dass die auf Veranlassung des 
Landes gewählten oder entsandten Mitglie-
der der Aufsichtsorgane der Unternehmen 
bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Inte-
ressen des Landes berücksichtigen. 
 
(7) Haben Anteile an Unternehmen beson-
dere Bedeutung und ist deren Veräußerung 
im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dür-
fen sie nur mit Einwilligung des Landtags ver-
äußert werden, soweit nicht aus zwingenden 
Gründen eine Ausnahme geboten ist. Ist die 
Einwilligung nicht eingeholt worden, so ist 
der Landtag alsbald von der Veräußerung zu 
unterrichten. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in 
Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Zu Artikel 1 - Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen 
Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (TIntG) 
 
Jährlich stellt das Land durch das für Integration zuständige Ministerium zur Förderung der 
landesweiten integrationspolitischen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von 
mindestens 130 000 000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen der Neuausrichtung der Fördermittel 
in Anpassung der Strukturen an die haushaltswirtschaftlichen Spielräume auf Basis einer 
Schwerpunktsetzung der Landesregierung im Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 bedarf es 
einer gesetzlichen Anpassung an die Festlegungen im Haushaltsentwurf 2025. 
 
Zu Artikel 2 - Sechstes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
 
Die Änderung der Landeshaushaltsordnung umfasst im Wesentlichen die zeitliche Begren-
zung der Verfügbarkeit von Selbstbewirtschaftungsmitteln (Artikel 2 Nummer 3) und die 
sprachliche Anpassung von § 65 Absatz 1 (Artikel 2 Nummer 6). Die weiteren Änderungen 
sind redaktioneller Natur. 
 
Zur Einführung von § 15 Absätze 3 und 4 (Artikel 2 Nummer 3) - zeitliche Begrenzung der 
Verfügbarkeit von Selbstbewirtschaftungsmitteln: 
 
Selbstbewirtschaftungsmittel sind Haushaltsmittel, die über das laufende Haushaltsjahr hinaus 
zur Verfügung stehen. Eine Veranschlagung von Ausgaben zur Selbstbewirtschaftung im 
Haushaltsplan setzt voraus, dass durch die Selbstbewirtschaftung eine sparsame Bewirtschaf-
tung gefördert wird gemäß § 12 Absatz 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes i. V. m. § 15 Ab-
satz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung. Selbstbewirtschaftungsmittel gelten mit der Zu-
weisung an die beteiligten Stellen unabhängig von der tatsächlichen Zahlung nach § 15 Absatz 
2 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung im Landeshaushalt als verausgabt. 
 
Künftig soll die zeitliche Verfügbarkeit von Selbstbewirtschaftungsmittel gesetzlich befristet 
werden, daher ist die damit einhergehende Änderung von § 15 der Landeshaushaltsordnung 
notwendig. 
 
Absatz 4 sieht eine Ausnahme von Absatz 3 für Sonderabgaben im Verantwortungsbereich 
des Landesgesetzgebers vor.  
  
 
Zur Anpassung von § 65 (Artikel 2 Nummer 6) - Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen 
und mittelgroßen privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand 
 
Der europäische Gesetzgeber hat mit der RICHTLINIE (EU) 2022/2464 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2022 umfangreiche Vorgaben 
für die Mitgliedstaaten bezüglich einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für bestimmte Unter-
nehmen erlassen. Die Bundesrepublik Deutschland beabsichtigt, diese Vorgaben im Dritten 
Buch des Handelsgesetzbuchs umzusetzen.  
 
Aufgrund der o.g. Richtlinie und der in diesem Zusammenhang erforderlichen Umsetzung in 
nationales Recht ist unter anderem für große Kapitalgesellschaft eine umfangreiche Erweite-
rung des Lageberichts vorgesehen. Zukünftig muss von den betroffenen Unternehmen dort 
neben der Darstellung von Geschäftsverlauf und finanziellem Ergebnis auch zur 
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Nachhaltigkeitsleistung berichtet werden. Große Kapitalgesellschaften verfügen aufgrund ihrer 
Größe über Kapazitäten, diese umfangreichen Vorgaben umzusetzen. Für kleine und mittel-
große privatrechtliche Unternehmen in öffentlicher Hand (kmU) sieht der Europäische Gesetz-
geber zukünftig eigene – an die Leistungsfähigkeit angepasste – Vorgaben vor. Aufgrund der 
aktuellen Formulierung des § 65 Absatz 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung würden auch die 
kmU zur erweiterten Berichtspflicht verpflichtet werden, was zu einem unverhältnismäßig ho-
hen zusätzlichen personellen und finanziellen Aufwand führt, der möglichst vermieden werden 
soll. Die bisherige Formulierung in § 65 Absatz 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung muss 
daher angepasst werden.  
 
B Besonderer Teil  
 
Zu Artikel 1 - Änderung des § 3 Abs. 2 des TIntG  
§ 3 Abs. 2 TIntG regelt ein Veranschlagungsgebot. Danach stellt das Land jährlich durch das 
für Integration zuständige Ministerium zur Förderung der landesweiten integrationspolitischen 
Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von mindestens 130 000 000 Euro zur Ver-
fügung. Im Rahmen der Neuausrichtung der Fördermittel in Anpassung der Strukturen an die 
haushaltswirtschaftlichen Spielräume auf Basis einer Schwerpunktsetzung der Landesregie-
rung im Haushaltsaufstellungsverfahren bedarf es eines Dispenses des § 3 Abs. 2 TIntG für 
das Haushaltsjahr 2025. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 1 Änderung von § 5 Absatz 1 - Verwaltungsvorschriften 
Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an die Regelung des § 5 der Bundeshaus-
haltsordnung. Die Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung sowie zur vorläufigen und endgültigen Haushalts- und Wirtschafts-
führung soll eindeutig aus § 5 Absatz 1 hervorgehen. Die Ressortbeteiligung nach § 5 Absatz 
2 bleibt von der Änderung unberührt. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 2 neu eingefügter § 13 Absatz 4 Nr. 4 - Gesamtplan 
Der Gesamtplan fasst die Einzelpläne zusammen. Er besteht nach § 13 Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung a. F. aus der Haushaltsübersicht, der Finanzierungsübersicht und dem Kre-
ditfinanzierungsplan. In § 13 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung n. F. wird der Umfang des 
Gesamtplans um die Berechnung der nach §§ 18 bis 18h der Landeshaushaltsordnung zuläs-
sigen Kreditaufnahme und der erforderlichen Tilgung (Konjunkturkomponente) erweitert. 
Diese Übersichten dienen aufgrund ihres gleichartigen Aufbaus der Vergleichbarkeit der Haus-
halte von Bund und Ländern. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 3 Änderung von § 15 - neu angefügte Absätze 3 und 4 - Selbstbewirt-
schaftungsmittel 
Die Regelung in § 15 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung sieht vor, dass Ausgaben zur 
Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden können, wenn hierdurch eine sparsame Bewirt-
schaftung gefördert wird. Sie stehen, anders als andere veranschlagte Ausgabemittel, über 
das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Eine Begrenzung des Zeitraums, in dem 
die Mittel weiterhin zur Verfügung stehen, sieht die Landeshaushaltsordnung bislang nicht vor. 
Um den Aufwuchs des Bestands von nicht oder nicht zeitnah genutzten Ausgaben zur Selbst-
bewirtschaftung wirksam zu begrenzen und wieder der parlamentarischen Entscheidung über 
die Verwendung der Ausgabemittel zuzuführen, ist der Zeitraum, der für die Verwendung der 
Ausgabemittel zur Verfügung steht, festzulegen. Dies wird mit dem neuen Absatz 3 umgesetzt. 
Satz 1 legt hier die Grundregel zur zeitlichen Begrenzung fest. Satz 2 sieht die Rückführung 
dieser Mittel in den Haushalt vor. 
Für den aktuellen Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 
2024 ist nach Satz 2 vorgesehen, diese spätestens im Haushaltsjahr 2029 in den Haushalt 
zurückzuführen. 
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Satz 3 sieht vor, dass die näheren Regelungen zur Umsetzung des § 15 im jährlichen Haus-
haltsgesetz festzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Ausnahmen im Rahmen von Baumaß-
nahmen, deren Umsetzung nicht immer in dem Zeitrahmen nach Satz 1 erfolgen kann. Es gilt 
ebenso für Maßnahmen, die von der Europäischen Union und dem Bund zeitlich befristet mit-
finanziert werden und die dabei eigene Förder- und Ausfinanzierungszeiträume vorgeben. 
 
In dem neuen Absatz 4 wird festgelegt, dass der neue Absatz 3, der eine Begrenzung des 
Zeitraums vorsieht, der für die Verwendung der Ausgabemittel zur Selbstbewirtschaftung zur 
Verfügung steht, nicht für die in der Anlage zum Haushaltsgesetz aufgeführten Sonderabga-
ben im Verantwortungsbereich des Landesgesetzgebers anzuwenden ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
Sonderabgaben mit Finanzierungszweck entwickelt, deren Erfüllung die Vereinbarkeit der 
Sonderabgaben mit den grundlegenden Prinzipien der Finanzverfassung sicherstellen soll. Sie 
gelten für den Bund wie für die Länder. Der Gesetzgeber darf sich der Abgabe nur im Rahmen 
der Verfolgung eines Sachzwecks bedienen, der über die bloße Mittelbeschaffung hinausgeht. 
Mit einer Sonderabgabe darf nur eine homogene Gruppe belegt werden, die in einer spezifi-
schen Beziehung zu dem mit der Abgabenerhebung verfolgten Zweck steht. Das Abgaben-
aufkommen muss gruppennützig verwendet werden. Eine zeitliche Begrenzung der Mittelver-
wendung - wie in dem neuen Absatz 3 für Selbstbewirtschaftungsmittel vorgesehen - muss 
daher für diese Art zweckgebundener Mittel ausgeschlossen werden. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 4 Änderung von § 33 - Verabschiedung Nachtragshaushalt 
Mit der Änderung wird klargestellt, dass der Gesetzentwurf zum Nachtragshaushalt nicht nur 
bis zum Ende des Haushaltsjahres einzubringen, sondern auch zu verabschieden ist. Die Än-
derung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 15. November 2023 – 2 BvF 1/22. Mit diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht 
das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 des Bundes für nichtig erklärt. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 5 Änderung von § 42 - Korrektur Verweis  
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. In § 42 Absatz 2 Satz 3 wird Bezug auf § 18 
Absatz 3 genommen. § 18 wurde durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) 
neu gefasst. Entsprechend muss der Verweis in § 42 Absatz 2 Satz 3 aktualisiert werden. 
 
Zu Artikel 2 Nummer 6 Änderung von § 65 Absatz 1 Nr. 4 - Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
von kleinen und mittelgroßen Unternehmen 
In § 65 Absatz 1 Nummer 4 wird ein neuer Halbsatz eingefügt, der die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung kleiner und mittlerer Kapitalgesellschaften (kmU) normiert. Demnach richtet sich die 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung und deren Prüfung von kmU allein nach dem Gesellschafts-
vertrag, soweit nicht gesetzliche Vorschriften unmittelbar anwendbar sind. 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18204&vd_back=N1030&sg=0&menu=1

